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▶▶ Strafgesetzbuch
reform: fahrverbot bei Steuerhinterziehung möglich

| Mit dem Gesetz zur effektiven und praxistauglichen Ausgestaltung des 
Strafverfahrens (BGBl I 17, 3202) vom 23.8.17 ist § 44 StGB mit Wirkung zu 
diesem Stichtag geändert worden. Das Fahrverbot als Nebenstrafe erfor-
dert danach nicht mehr, dass eine verkehrsbezogene Straftat vorliegt. |

Auch wenn die Straftat nicht bei oder im Zusammenhang mit dem Führen 
eines Kfz oder unter Verletzung der Pflichten eines Kfz-Führers begangen 
wurde, kommt nun die Anordnung eines Fahrverbots in Betracht, wenn sie 
zur Einwirkung auf den Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung erfor-
derlich erscheint oder hierdurch die Verhängung einer Freiheitsstrafe oder 
deren Vollstreckung verhindert werden kann. 

merKe | Insofern kann ein Fahrverbot zukünftig auch bei Verurteilung wegen 
Steuerhinterziehung ausgesprochen werden. Gegebenenfalls besteht hierdurch die 
Möglichkeit, eine eigentlich fällige Freiheitsstrafe noch einmal zu verhindern.   (DR)
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▶▶ Finanzgericht Köln
fristverlängerung wegen mangelhafter rechtsbehelfsbelehrung

| Die Familienkasse hatte mit Bescheid vom 2.12.15 die Auszahlung des 
 anteiligen Kindergeldes an den Kläger abgelehnt. Das Einspruchsschreiben 
des Klägers ging erst nach Ablauf der vierwöchigen Einspruchsfrist gemäß 
§ 355 Abs. 1 AO ein. |

Nach Auffassung des FG Köln (22.2.17, 4 K 719/16, Abruf-Nr. 193482) hat sich die 
Einspruchsfrist nicht nach § 356 Abs. 2 S. 1 AO auf ein Jahr verlängert. Denn 
die mit Bescheid vom 2.12.15 erteilte Rechtsbehelfsbelehrung weist  keine 
Mängel auf. Insbesondere wird in dieser Rechtsbehelfsbelehrung die Finanz-
behörde, bei der der Einspruch einzulegen ist, mit Angabe der Familien kasse 
mit Sitz in P hinreichend individualisiert.

Für die Rechtsbehelfsbelehrung genügt nach Ansicht des BFH (20.2.76, VI R 
150/73, BFHE 118, 417) regelmäßig die Angabe der amtlichen Bezeichnung der 
den Bescheid erlassenden Behörde und der Gemeinde, in der die Behörde 
ihren Sitz hat. Die Angabe der postalischen Anschrift soll dagegen in § 356 
Abs. 1 AO für die Rechtsbehelfsbelehrung nicht vorgeschrieben und daher 
nicht erforderlich sein.

In der Literatur wird dagegen teilweise die Auffassung vertreten, dass die 
Angabe der vollständigen Anschrift in dem Verwaltungsakt zur Bestimmung 
des Sitzes der Behörde erforderlich sei, um eine Verwechslungsgefahr oder 
postalische Schwierigkeiten – etwa Verzögerungen aufgrund einer fehlerhaf-
ten Adressierung – bei der Zustellung zu vermeiden (Siegers in Hübschmann/
Hepp/Spitaler, § 156 AO, Rn. 23). Dieser Auffassung hat sich auch der BGH 
(23.6.10, XII ZB 82/10, MDR 10, 1073) für die nach § 39 FamFG vorgeschriebene 
Rechtsbehelfsbelehrung angeschlossen.
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